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ANLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägungsempfehlung 
 
 

zu den von den Bürgern im Rahmen der Entwurfsoffenlegung  
nach § 3 Abs. 2  Baugesetzbuch (BauGB)  

sowie von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange  
nach §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 und 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorgebrachten Anregungen,  

die nach § 1 Abs. 5,6 und 7 BauGB sowie § 1a BauGB geprüft wurden. 
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 BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südan lage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen vom: 23.09.2011 

 
 
 
Behandlung:  
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zu 
Altlasten, Grundwasserschadensfälle, Bodenschutz:  
 
Der Gegenstand der altlastverdächtigen Flächen ist in der Begründung des Bebau-
ungsplanes thematisiert. Die Empfehlung, weitere Informationen bei anderen Informati-
onsquellen einzuholen, wird an den Vorhabenträger weitergegeben.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanlage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Amt für Umwelt und Natur (Untere Natur-
schutzbehörde) 

vom: 23.09.2011 

 
 
Behandlung: 
 
 
Zur Begründung 
 
zu 
2.1  Allgemein 
 
Die fehlenden Quellenangaben werden in der Begründung redaktionell ergänzt. 
 
 
 
zu 
2.2  Zu 5.6.7 Niederschlagswasser 
 
Der angeführte Hinweis in den textlichen Festsetzungen bezieht sich auf die Erläute-
rung der Rechtsgrundlage. Die Rechtsgrundlage des § 55 Abs. 2 WHG wird vollständig 
wiedergegeben und bezieht sich nicht auf das konkrete Bauvorhaben. Zudem kann die 
Versickerung nicht für das ganze Baugrundstück ausgeschlossen werden, da sich im 
südlichen Bereich größere Flächen zur Versickerung eignen. Aus diesen Gründen wird 
dem Vorschlag, den Hinweis auf die Versickerungsmöglichkeit nicht aufzunehmen, 
nicht gefolgt.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanlage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 

vom: 23.09.2011 

 
 
Behandlung: 
 
 
zu 
1.,2.,3. und 4. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise hinsichtlich der Ausgestaltung von Feuerwehrzufahrten, Feuerweh-
raufstell- und Bewegungsflächen sowie der Sicherstellung von Rettungswegen werden 
zur Kenntnis genommen.  
 
Diese Hinweise betreffen nicht die Festsetzungen des Bebauungsplanes. Sie sind bei 
der Erschließungsplanung und im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren zu 
beachten.  
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zu 
5. 
 
In die Begründung zum Bebauungsplan wird der bauordnungsrechtliche Hinweis zur 
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern aufgenommen. Die Ergänzung der Begründung 
ist redaktioneller Art. 
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Von:      Herfert, Alois   
Gesendet:       Freitag, 23. September 2011 15:24  
An:      Kron, Gabriele  
Betreff:         Bebauungsplan GI 1/33 "Südanlage 16"  

 

Hallo Frau Kron, 

zu dem übersandten Entwurf folgende Anmerkungen: 

I.      Rechtsgrundlagen  

Die angewendeten Fassungen der genannten Rechtsgrundlagen 
sind nicht angegeben! 

Aus dem in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzip und 
Art. 14 GG ergibt sich, daß die Ermächtigungsgrundlagen exakt an-
zugeben sind (vgl. VG Koblenz, Urt. v. 28.07.2009, 7 K 13/09.KO – 
juris bzgl. einer Werbeanlagensatzung). Dazu gehört auch die An-
gabe der jeweils angewandten Gesetzesfassung. 

II.     Textliche Festsetzungen/Hinweise und nachri chtliche Übernah-
men  

Die Absätze unter A 5.2, B 4 und C 4. sind auf eine Linie mit den 
anderen einzurücken! 

MfG  
Ass. jur. Alois Herfert   
Abt. Baurecht  

Universitätsstadt Gießen  
Bauordnungsamt  
Berliner Platz 1  
35390 Gießen  
Tel.: 0641 306 2294  
Fax: 0641 306 2295  
mailto:alois.herfert@giessen.de  

 
BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanlage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Bauordnungsamt (Untere Bauaufsichtsbe-
hörde) 

vom: 23.09.2011 

 
Behandlung: 
 
 
zu 
I. Rechtsgrundlagen  
 
Die angewendeten Fassungen der Rechtsgrundlagen werden in der Begründung zum 
Bebauungsplan genannt. Auf dem Bebauungsplan ist die Kurzform in Verbindung mit 
dem Hinweis auf die Begründung ausreichend.  
Die Ergänzung der vollständigen Rechtsgrundlagen in der Begründung ist redaktioneller 
Art.  
 
 
zu 
zu II. Textliche Festsetzungen/Hinweise und nachrichtliche Stellungnahmen 
 
Die Anregung wird berücksichtigt und übernommen, sie ist lediglich redaktioneller Art. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanlage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Kreisausschuss des Landkrei-
ses Gießen, Bauordnung und Umwelt, Wasser- und 
Bodenschutz (Untere Wasserbehörde) 

vom: 31.08.2011 

Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 
Grundwasserschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind entweder in der Begründung 
zum Bebauungsplanentwurf enthalten oder betreffen nicht den Regelungsbedarf in 
einem Bebauungsplan und sind ggf. bei der nachfolgenden Erschließungsplanung oder 
im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
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zu 
Abwasser 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Für die ordnungsgemäße Anbindung des Vorhabens an das öffentliche Abwasserent-
sorgungsnetz ist der Bauherr zuständig. Die Hinweise betreffen nicht die Inhalte des 
Bebauungsplanes, sondern sind Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens. 
Der Hinweis zur Behandlung von Niederschlagswasser ist mit Verweis auf § 55 WHG 
und § 37 HWG im Bebauungsplan enthalten (siehe unter C. Hinweise 3.).  
 
 
 
 
 
zu 
Oberflächengewässer 
 
Der Hinweis zu den besonderen Grundwasserverhältnissen wird zur Kenntnis genom-
men, betrifft jedoch nicht den Regelungstatbestand eines Bebauungsplanes. Die erfor-
derlichen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind vom Bauherrn vorzunehmen. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanlage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
  

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Darm-
stadt, Kampfmittelräumdienst 

vom: 14.09.2011 

 
 
 
Behandlung: 
 
Der im Bebauungsplan bereits enthaltene Hinweis zur Kampfmittelbelastung ist ausrei-
chend.  
 
Ein Hinweis auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Bombenabwurfgebietes 
sowie auf die Anforderungen des Kampfmittelräumdienstes ist im Bebauungsplan be-
reits enthalten. 
 
Die weiteren detaillierten Angaben zum allgemeinen Umgang mit Kampfmitteln, den 
Baugrunduntersuchungen usw. werden nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. Der 
enthaltene Hinweis ist ausreichend, um Bauwillige auf die Problematik aufmerksam zu 
machen.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanlage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Deutsche Telekom Netzproduk-
tion GmbH  

vom: 06.09.2011 

 
 
 
 
 
 
 
Behandlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis, dass die Verlegung neuer Telekommunikationsinfrastruktur zur Versor-
gung der Gebäude erforderlich ist, zielt auf die Erschließungsplanung. Die Koordinie-
rung des Netzausbaus zur Versorgung des Gebietes betrifft ebenfalls die nachfolgende 
Baugenehmigungsplanung. Die Hinweise zur Baudurchführung richten sich an den 
Vorhabenträger und betreffen nicht die Inhalte des Bebauungsplanes. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanlage 16“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren vom 23.08.2011 bis 23.09.2011 nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht worden sind.  
  

Stellungnahme von: PLEDOC  vom: 29.08.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Hinweise zur Baudurchführung richten sich an den Vorhabenträger und betreffen 
nicht die Inhalte des Bebauungsplanes.   
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